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Von:

Gesendet: Mittwoch, 17. Juni 2020 10:01

An:

Betreff: WG: Fristsache (18.06.): Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft 

(AE: 17.438/19)

VerlaufVerlauf: Empfänger Gelesen

 

für Sie auch noch zK, ich habe gesehen, dass Sie nicht im Verteiler waren. 

 

 

 
 

 

 

Von: S2 BMAS  
Gesendet: Dienstag, 16. Juni 2020 09:54 
An: IIIa8 BMAS ; LReg BMAS  
Cc: IIIa8 BMAS ; S2 BMAS ; III BMAS  
Betreff: AW: Fristsache (18.06.): Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft (AE: 17.438/19) 

 

vielen Dank für Ihre Nachfrage und den Hinweis. Nach dem Gespräch in der letzten Woche ist keine Antwort mehr 
erforderlich.  

@LReg: Der Vorgang kann abgeschlossen werden.  

Viele Grüße 

 

 
 

Von: IIIa8 BMAS   
Gesendet: Montag, 15. Juni 2020 14:26 
An: S2 BMAS  
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Cc:  
Betreff: WG: Fristsache (18.06.): Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft (AE: 17.438/19) 

 

am 10.6. hat Staatssekretär Böhning mit dem ZDH gesprochen. Hat dies Konsequenzen für die anliegende Eingabe 
des ZDH, die zeitlich vor der Videokonferenz eingetroffen ist (Schreiben vom 2. Juni)? 

Besten Dank 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

  
Gesendet: Montag, 8. Juni 2020 08:56 
An:  

 
Betreff: Fristsache (18.06.): Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft (AE: 17.438/19) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

angefügte Fristsache übersende ich Ihnen mit der Bitte um Übernahme.  

Viele Grüße 

  



ZDH . Postfach 110472 . 10834 Berlin

Herrn
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10117 Berlin
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Berlin, 2. Juni 2020

Keine Anwendung der in den Eckpunkten für ein "Arbeitsschutzprogramm für die
Fleischwirtschaft" beschlossenen Maßnahmen auf das Fleischerhandwerk

aus des Deutschen Handwerks
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0117 Berlin
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Sehr geehrter Herr Staatssekretär, Jl^'(^ /CL Z^o*An-i

nicht ohne Sorge hat der Zentralverband des Deutschen Handwerks die vom Bundes-
kabinett beschlossenen Eckpunkte "Arbeitsschutzprogramm für die Fleischindustrie" zur
Kenntnis genommen.

So sehr auch uns die Bilder in den Medien über die Arbeits- und Unterbringungsbedingun-
gen in den Großbetrieben der Fleischindustrie schockiert haben, so dürfen diese Miss-
stände in einzelnen Betrieben nicht dazu genutzt werden, die in einer hochgradig arbeitstei-
ligen Wirtschaft unentbehrlichen Instrumente der Werkverträge und der Arbeitnehmerüber-
lassung pauschal zu diskreditieren. So sind diese Instrumente auch in vielen Branchen des
Handwerks unerlässtich für eine zügige und qualitativ hochwertige Leistungserbringung.

Darüber hinaus ist für das Handwerk von besonderer Bedeutung, dass bei allen in den
Eckpunkten geplanten Maßnahmen sehr genau zwischen den aktuell zu Recht im Fokus
stehenden industriellen Schlacht- und fleischverarbeitenden Betrieben und den kleinbetrieb-
lichen Strukturen des Fleischerhandwerks unterschieden wird.

So setzt sich der Bundesinnungsverband des Fleischerhandwerks als aktives Mitglied des
2016 geschlossenen bundesweiten Bündnisses gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäf-
tigung in der Fleischwirtschaft seit Jahren erfolgreich für die Beachtung sämtlicher gelten-
den Lohn- und Arbeitsbedingungen ein, wie die vom Zoll ausgewiesene äußerst geringe
Zahl von Verstößen im Fleischerhandwerk belegt. Dies zeigt, dass die in die den Eckpunk-
ten vorgesehenen Verschärfungen der Vollzugsregelungen mit Blick auf das Fleischer-
handwerk unangebracht sind.
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Begrüßenswert ist, dass in den Eckpunkten eine "rechtssichere Branchenabgrenzung"
angestrebt wird und für "Betriebe des Fleischerhandwerks eine gesonderte Betrachtung
möglich sein" soll. Angesichts der völlig unterschiedlichen Betriebsstrukturen und Arbeits-
bedingungen im Fleischerhandwerk einerseits und in der industriellen Fleischverarbeitung
andererseits halten wir es aus Gründen der Rechtssicherheit insoweit für zwingend erfor-
derlich, dass in dem anstehenden Rechtssetzungsverfahren diese Branchendifferenzierung
normativ rechtssicher geregelt wird.

Diese Problematik der Unterscheidung zwischen Fleischindustrie und Fleischerhandwerk
stellt sich seit Jahren auch im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG). So mag
die Mitführungs- und Vorlagepflicht von Ausweispapieren nach § 2 a SchwarzArbG im Bau-
gewerbe und im Gebäudereinigungsgewerbe wegen deren besonderer Anfälligkeit für ille-
gale Beschäftigung und Schwarzarbeit sachlich gerechtfertigt sein, im Fleischerhandwerk ist
sie dies jedenfalls nicht. Im § 2 a Abs. 1 Nr. 9 SchwarzArbG wird jedoch lediglich Bezug auf
die "Fleischwirtschaft" genommen, was in der Praxis zur Folge hat, dass auch die kleinen
Betriebe bzw. Geschäfte des Fleischerhandwerks zuweilen von der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit kontrolliert werden und den besonderen Dokumentations- und Mitwirkungs-
plichten gemäß des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes unterworfen werden.

Um für die kleinen Betriebe des Fleischerhandwerks ein Signal der administrativen Entlas-
tung zu setzen, wären wir sehr dankbar, wenn im Rahmen der gesetzgeberischen Umset-
zung der vorgelegten Eckpunkte eine Klarstellung auch im Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setz dahingehend vorgenommen werden könnte, wonach der Begriff der "Fleischwirtschaft"
nicht Betriebe des Fleischerhandwerks umfasst.

Eine solche Klarstellung könnte bspw. erreicht werden durch folgende Änderung bzw.
Ergänzung des Wortlautes in § 2 a Abs. 1 Nr. 9: "in der industriellen Fleischwirtschaft".

Durch eine solche Ergänzung des Gesetzeswortlautes würde deutlich gemacht, dass im
Fokus des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes - sachlich gerechtfertigt - im Regelfall die
großen Unternehmen der industriellen Fleischverarbeitung stehen, nicht aber die kleinen
Betriebe des Fleischerhandwerks.

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn sich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
bei der Umsetzung der Eckpunkte für diese Rechtsklarstellungen einsetzen würde.

jt freundlichen Grüßen


